
VEREINIGUNG 
DER 

OSTER REICH ISCHEN RICHTER 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament, 

Dr. Karl Renner-Ring 3 

1017 Wien 

56 !s rJ·-A'"::f 4 / NE 

1016 WIEN. 

JUSTIZPALAST 

Wien, am 8.7.1992 

Betrifft: Entwurf eines Bundespflegegeldgesetzes, einer Ver­

ordnung über die näheren Bestimmungen für die Beur­

teilung der Pflegebedürftigkeit nach dem Bundes­

pflegegeldgesetz, einer Vereinbarung gemäß Art. 

15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen des Bundes und 

der Länder für pflegebedürftige Personen 
Stellungnahme 

In der Anlage wird die Stellungnahme der Vereinigung der 

österreichischen Richter zum o. a. Gesetzesentwurf in 

25-facher Ausfertigung übermittelt. 

25 Anlagen 

(oll Ernst Markel) 

Priisident 
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· . 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG übe~ gemeinsame 

Maßnahmen des Bundes und der länder für pflege­

bedürftige Personen 

Oie Einwürfe geben Anlaß daran zu zweifeln, ob mit 

ihnen das angestrebte Ziel erreicht und der voraussichtliche An-

fall an Ge~ichtsverfahren mit den vorgesehenen Mitteln bewältig~ 

werden kann. Oie richterlichen Standesvertretuhgen weisen darauf 

~in, daß mit der derzeitigen personellen 'Ausstattung eine Be­

'wältigun~ der neuen Materie unmöglich ist. 

T. Ausländer und Auslandsaufenthalt: 

Lunacnst fällt auf, daß sämtliche Entwürfe riicht 

ausdrücklich zur 'Frage Stellung nehmen, ob die pflegebezoge­

nen Leistungen nur österreichischen Staatsbürgern oder auch 

Au s I ändern gewährt werden. Da ra us', daß § 3 BPGG' unter den 

anspruchsberechtigten Personen unter ~nderem die Bezieher 

einer Pension nach den angeführten Sozialversicherungsge­

setzen aufzählt, ergibt sich, allerding$ ebenso wie aus der 

in § 7 l~g. cit. vorgeseheneri 'Anrechnung ausländischer Geld­

leistungenzweifelsfrei, daß ~flegegeld-au~h ausländischen 
.: ,.~ 

Pensionsbeziehern gewährt werden solL' Ausländische' Bezieher 

einer österreichischen Pension beziehen allerdings meist nu~ 

eine österreichische Teilleistung, die je nachdem Verhält.., 

nl s der I nösterrel ch und Im( Ausland erw.erbenen Versi che-
'-";'",.-

rungszeite'n' untersch iedlichho-ch se~ n. kann'~< In··den··mft·-den· . 

, .. ' , 
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verschiedensten Staa en abgeschlossenen Sozialversicherungs-

übereinkommen sind 

Hilflosenzuschüsse 

her regelmäßig Bestimmungen über die 

deren jeweilige Berechnung enthalten. 

Nach den einschlägig n Abkommensbestimmungen ist der Hilf­

losenzuschuß nicht ir die Berechnung der fiktiven Vollpen­

sion bzw. der Teilpension einzubeziehen, sondern ist grund­

sätzlich von der österreichischen Teilpension unter ent­

sprechender AnWendU~g der pro-rata-temporis-Berechnung ge~ 

sondert festzustell~n. Es ist daher grundSätzlich eine an-
I 

teilsmäßige Kürzung Ides Hilflosenzuschusses vorzunehmen. Ist 
I 

allerdings ein AnsP1uch auf eine österreichische Pension 

auch ohne zusammenr1ChnUng gegeben, dann unterbleibt im 

allgemeinen die KÜr~Ung. In manchen jüngeren Abkommen wird 
I 

ein unterschi~dsbet~ag zur Ergänzung auf den ohne Anwendung 

des Abkommens berec~neten vollen innerstaatlichen Hilflosen-
t 

zu schuß gewährt, we n im Vertrags staat keine dem Hilflosen-

zu schuß entsprechen e leistung geWährt wird oder eine solche 

leistung nicht den ollen innerstaatlichen Hilflosenzuschuß 

erreicht (vgl. dazu die Ausführungen von Siedl-Spiegel, 

Zwischenstaatliches Sozialversicherungsrecht AT lfg. 25, 

S. 106 f). Es ergib sich daher das Problem der Anpassung 

der abgeschlossenen Staatsverträge an die geänderte Rechts­

lage oder umgekehrt Das ~PGG sagt dazu im § 34 nur, daß 

Verweisungen in and ren Gesetzen auf bisherige pfle~ebezo­

gene Geldleistungen als Verweisungen auf das Pflegegeld nach 

diesem Bundesgesetz gelten. Damit ist allerdings das Problem 

bezüglich der mit a deren Staaten abgeschlossenen Abkommen 
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zu schuß wie er in den Staatsverträgen behandelt wird 

existiere nicht mehr, dann käme dies unter Umständen einer 

einseitigen Änderung dieser Verträge gleich und-würde 

Probleme hinsichtlich der weiteren Behandlung derzeit be­

zogener Hilflosenzuschüsse und Ausgleichszahlungen aufwer­

fen. Das Ubergangsrecht der §§ 35 ff BPGG würde dieses 

Problem nicht lösen, weil in den Staatsverträgen nicht ohne 

weiteres die Bestimmungen über die Behandlung des Hilflosen­

zuschusses so ausgelegt werden können, daß anstelle des 

Hilflosenzu~chusses das Pflegegeld tritt. 

Selbst wenn man davon ausginge, daß die Verweisung 

in § 34 zur Folge hat, daß die AbkSozSi auf Pflegegeldfällen 

zur Anwendung zu kommen haben, ergebe sich, abgesehen von 

den aufgezeigten Problemen, noch ein weiteres, nicht an-

~ gestrebtes Ergebnis~ Die zwischenstaatlichen Abkommen sehen 

regelmäßig die Gebietsgleichstellung vor, was zur Folge 

hat, daß es zum Ruhen von SV-Ansprüchen wegen Aufenthaltes 

in einem Abkommensstaat (das sonst gern. § 89 Abs 1 Z 3 ASVG 

einträte) nicht kommt. Wohl- normiert § 89 Abs 3 ASVG die 

Ausnahme vom Ruhen in Abkommensfällen ausdrücklich, doch 

bedürfte es dieser Bestimmung nicht, wenn ein Abkommen 

(siehe ~twa Art 5 Abs 1 AbkSozSi-Jug) dies ausdrücklich 

vorsieht. Es ist jedenfalls von der Bestimmung des Abkommens 

auszugehen. Der sachliche Geltungsbereich der AbkSozSi er­

streckt sich auf eine Vielzahl von Rechtsvorschriften -

neben de,n SV-Gesetzen auch AIVG, KOVG, HVG '(siehe die Zu­

sammenfassung bei Siedl-Spiegel, Allg.Teil 18). AnsprÜChe 
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aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis sind 

nicht Gegenstand der Abkommen. Oie Ansprüche nach dem BPGG 

werden jedoch nach wie vor als Annex zur Grundleistung . 
(Pension, Rente) geführt, zumal der Bezug einer ~erartigen 

Leistung als Voraussetzung für den Pflegegeldanspruch 

statuiert wird. Oie Anwendung der Abkommen auf das BPGG 

könnte zur Folge haben, daß bei Beziehern von Leistungen, 

die Gegenstand der Abkommen sind, bei Auslandsaufenthalt 

in einem Abkommensstaat-ein Ruhen nicht eintritt, während 

die Auszahlung des Pflegegeldes an Personen, die Leistungen 

nach § 3 Z 4 BPGG beziehen, nur unter den Voraussetzungen 

des § 13 BPGG erfolgen könnte. 

Allerdings werden durch Art. 29 EWR-Vertrag die 

Verordnungen 1408/71 EWG und 574/72 EWG betreffend die 

Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit anstelle der 

von österreich mit allen EG- und EFTA-Staaten bisher ge-

schlossenen, bilateralen Abkommen über soziale Sicherheit 

treten (460 BlgNR 18.GP 1151). Inwieweit dadurch auch die in 

den bilateralen Verträgen (soweit sie mit EG- oder 

EFTA-Ländern abgeschlossen wurden) enthaltenen Bestimmungen 

über den Hilflosenzuschuß betroffen sind, wäre klarzu­

stellen. Oie Problematik wird noch dadurch erhöht, daß nach 

dem Entwurf über die Vereinba\ung gemäß Art. 15a B~VG die 

Länder für das Pflegegeld jener Personen aufkommen sollen, 

die nicht von der Bundeszuständigkeit umfaßt sind, wobei die 

Erläuterungen darunter die Angehörigen von.Pensionsbeziehern 

--------li"" d-- die So-zi al h lTf e be"lle~6gr b.e i ~J~I~ fswei .s._~a n f ü h -re~~=-O=am i t __________ _ 
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ergibt sich das Problem der Berechtigung der Familienan­

gehörigen ausländischer Pensionsbezieher und von Beziehern 

einer österreichischen Pensionsteilleistung. I~·den Sozial­

hilfegesetzen der Bundesländer ist nämlich die Anspruchs­

berechtigung unterschiedlich geregelt. Während im Burgen­

land, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Tirol die 

Staatsangehörigkeit des Hilfesuchenden weder bei der 

Prüfung, ob Hilfsbedürftigkeit vorliegt, noch bei der 

Bemessung der leistung eine Rolle spielen darf, haben die 

Bundesländer Wien, Niederösterreich, Kärnten und Vorarlberg 

differenzierende Regelungen, in denen bestimmte Fremde unter 

gewissen Bedingungen ganz oder teilweise den österreichi­

schen Staatsbürgern gleichgestellt werden. Grundlage dafür 

sind Staatsverträge (so etwa mit Deutschland), bestehende 

Gegenseitigkeit und die Gleichstellung auf Grund der Euro­

päischen Sozialcharta sowie der Flüchtlingskonvention (vgl. 

Pfeil, österreichisches Sozialhilferecht 381 f). Dabei wäre 

zu beachten, daß etwa die Türkei die Europäische Sozial­

charta ratifiziert hat. Schließlich gilt aber das Prinzip 

der Gleichbehandlung des Art. 28 EWR-Vertrag für Wander­

arbeitnehmer auch für Leistungen der Sozialhilfe (vgl. 460 

BlgNR 18.GP 1151), worauf ebenfalls Bedacht zu nehmen wäre. 

Damit besteht aber auch die Gefahr, daß der Kreis der be­

rechtigten Ausländer bundesländerweise verschieden umschrie­

ben wird. Eine einheitliche diesbezügliche Regelung wäre 

daher erforderlich. 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf zu ver­

weisen, daß von der länderzuständigkeit keineswegs nur An-
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hörige von Pensionsbeziehern und Sozialhilfeempfängern um­

faßt werden. Da auch nach dem Inhalt des Staatsvertrages mit 

den Bundesländern auf die Feststellung der Pfle~ebedürftig­

keit unabhängig vom Einkommen und Vermögen ein R~chtsan­

spruch besteht (Art. 2 Abs. 5) müssen Qie länder auch dann 

leistungen erbringen, wenn es sich um keine Sozialhilfe­

empfänger, etwa um Personen handelt, die mangels Erfüllung 

der allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen keinen Anspruch auf 

eine Pension wegen Alters oder geminderter Arbeitsfähigkeit 

besitzen. 

Eine klare Regelung dieser Fragen wäre daher er­

forderlich. 

11. Zur sukzessiven Kompetenz der Sozialgerichte: 

Der Entwurf sieht ferner die Klagemöglithkeit bei 

den zuständigen Arbeits- und Sozialgerichten vor. Damit wird 

die Kompetenz der Gerichte in So~ialrechtssachen auf alle 

Pflegefälle ausgeweitet, wobei bis 31. Dezember 1996 die 

Gerichte nur über den Grund des Anspruches und danach auch 

über die Einstufung zu entscheiden hätten. Soweit die Ent­

würfe in diesem Zusammenhang ~avon ausgehen, daß der ge­

schätzte Mehranfall ab 1. Jänner 1993 im Ausmaß von 3.000 

erstinstanzlichen Verfahren mit 7 Richtern und ab 

1. Jänner 1997 im Ausmaß von 10.000 erstinstanzlicherr 

Verfahren von 25 Richtern zu bewältigen ist, kann dieser 

Ansicht in keiner Weise beigepflichtet werden. Dieser Bedarf 

ist vielmehr mit 12 bzw. 40 Richtern anzusetzen. Es muß be-

rücksichtigtwerden ,_daß nach dem Entwurf der __ \~oJJe Re ch~~_- ____________ _ 

zug durch alle drei Instanzen zulässig sein soll. 
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Selbst wenn nur 10 % der anhängig gewordenen erstinstanz­

lichen Verfahren bis zum Obersten Gerichtshof gehen, was 

ohnehin im Hinblick auf die Bedeutung dieser Reohtssachen 

für den Einzelnen, die Risikolosigkeit derartiger Klagen für 

die Kläger und deren Vertretung durch Arbeiterkammer und 

Gewerkschaft vor allem für die übergangszeit eine sehr 

geringe Quote wäre, würde sich der Anfall beim Obersten 

Gerichtshof ab 1. Jänner 1993 um 300 Zivilsachen erhöhen, 

was der Arbei tskraft von mehr als 2 "Richtern entspräche. Ab 

1. Jänner 1997 wären es mindestens 1000 Rechtsmittel mehr, 

was der Arbeitskraft von 8 bis 9 Richtern entsprechen 

würde. Dazu kommt aber noch, daß jedenfalls ab 1.Jänner 1997 

damit gerechnet werden müßte, daß auch ein großer Teil der 

bisherigen Empfänger v6n Pflegegeld nunmehr die gerichtliche 

Einstufung verlangen wird, was in Anbetracht von derzeit 

fast 350.000 Berechtigten zu einer Flut von Verfahren mit 

einer in ihren Ausmaßen gar nicht abschätzbaren Belastung 

der Gerichte führen wird. Die Schätzung eines Mehranfalles 

von nur 10.000 Verfahren jährlich ist daher zumindest für 

eine Übergangszeit von mehreren Jahren völ~ig unrealistisch. 

Daß dies mit der beabSichtigten Aufstockung der Richter­

planstellen nicht zu bewältigen ist, bedarf keiner näheren 

Begründung. Vielmehr bestünde die Gefahr des völligen Zu­

sammenbruches der Rechtspflege in Sozialrechtssachen. 

Um wenigstens den Obersten Gerichtshof vor einer 

überflutung mit Rechtsmittel zu bewahren, wäre zu erwägen, 

die Revision auf Grundsatzfragen einzuschränken. 
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111. Harmonisierung von Pflegegeld und Sachleistungen: 

Nach wie vor wird eine Harmonisierung der 

Pflegegeldleistung mit der tatsächlichen Gewährung von 

Sachleistungen vermißt. Der Entwurf sieht wohl dte Möglich­

keit vor, Sachleistungen anstelle von Geldleistungen zu 

gewähren (§ 19), wobei die Voraussetzungen hiefür aller­

dings eher unklar formuliert sind; offenbar trifft diese 

Variante eine Vorsorge im Falle der widmungswidrigen Ver­

wendung des Pflegegeldes, etwa durCh-Angehörige, die das 
\ 

Pflegegeld entgegennehmen, dem Anspruchsberechtigten aber 

die erforderliche Pflege nicht leisten. Es liegt daher 

offenbar eine Mißbrauchsregelung vor, deren Durchsetzung 

!.ber häufig an Beweisschwierigkeiten scheitern wird. Nicht 

völlig klar erscheint die Möglichkeit der gerichtlichen 

Durchsetzung der Geldleistung im Rahmen der sukzessiven 

Kompetenz. Dies wäre vor allem eine- Frage der Formulierung 

des ab 1.1.j997 neu zu fassenden § 65 Abs 1 Z 1 ASGG. legt 

man die Fassung des § 4 Abs 4 BPGG zugrunde (arg "Zuer­

kennung des Pflegegeldes ••• "), so müßte davon ausge­

gangen werden, daß der Berechtigte auch bei Gewährung von 

Sachleistungen einen durchsetzbaren Anspruch auf leistung 

des Pflegegeldes haben soll. Nach der vorgeschlagenen 

Fassung des § 65 Abs 1 Z 1 ASGG, die offenbar nur auf-das 

Ubergangsrecht bis 1997 abstellt, kommt die Einklagung des 

Pflegegeldes in diesem Fall nicht in Frage, wie überhaupt 

in dieser Zeit die leistungsklage (für neue,Fälle) nicht 
-~-~ .. _----_ .. - --_ ... _--- -- ---- .,-_ ... _------ -- --------------
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Keine lösung bietet der Entwurf auch für Fälle, in 

denen ein Berechtigter Pflegegeld bezieht, für die hiemit 

abzugeltenden Betreuungsleistungen jedoch Einr~chtungen 

(Essen auf Rädern, Heimhilfe) in Anspruch nimmt, die zu-

meist subventioniert, die leistungen zu einem nicht kosten­

deckenden Preis gewähren. Auf diese Weise werden, so wie 

derzeit beim Hilflosenzuschuß, aus öffentlichen Mitteln 

Doppelleistungen erbracht. Eine Vorsorge wird nur für den 

Fall der Unterbringung einer Person mit Versorgung auf 

öffentliche Kosten durch § 12 (Nichtauszahlung von 80 % 

des Pflegegelde) getroffen. Hier ist aber wieder unklar, 

ob diese Folge nur eintritt, wenn die Kosten zur Gänze 

von land, Gemeinde etc. getragen werden oder ob das Pflege­

g~ld bereits dann nicht zu zahlen ist, wenn die Kosten auch 

nur teilweise (mit einem die Mittel des Untergebrachten 

übersteigenden Teil) übernommen werden. In letzterem Fall 

könnte es zum Ergebnis kommen, daß ein höherer Betrag der 

Nichtauszahlung unterliegt, als von ·der öffentlichen Hand 

zu den Unterbringungskosten geleistet wird. 

IV. Rezeption des S 101 ASVG: 

Zu erwägen wäre die Übernahme einer dem § 101 ASVG 

entsprechenden Bestimmung in das BPGG. 

Bemerkungen zum BPGG im einzelnen: 

Zu Artikel I: 

Zu § 3: Nach den Erläuterungen können jene Per­

sonen nicht erfaßt werden, deren Anspruch auf eine pflege­

bezogene Geldleistung sich auf privatrechtliehe Vereinba-
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rungen mit gewissen angeführten früheren Dienstgebern 

stützt. In der Folge wird ausgeführt, daß diese Personen 

auch nicht von den Ländern Pflegegeld beziehen ~ollen. Dies 

müßte aber auch im Vertrag nach Art. 15a B-VG fe,igelegt 

werden. Allerdings kann bezweifelt werden, ob der Ausschluß 

dieses Personenkreises nicht gegen das Gleichheitsgebot 

verstoßen würde, zumal es denkbar ist - was nicht überblickt 

werden kann -, daß die privatrechtlichen Verträge weit ge­

r.ingere Leistungen vorsehen, als das BPGG und die entspre­

chenden Bestimmungen der Länder. Verfassungskonform wäre 

daher ~ohl nur eine Regelung, wonach auch diesem Personen­

kreis Pflegegeld von den Ländern zustünde, allerdings unter 

Anrechnung der Leistungen aus den privatrechtlichen Ver­

trägen. 

Zu § 4: Die- Aufspaltung der Pflegebedürftigkeit 

in das Benötigen einer Betreuungs- und einer Hilfsmaßnahme 

läßt eine Rückkehr zur Recbtsprechung desOberlandesge­

richtes Wien zur "Wartung und Hilfe" befürchten und würde 

unnötige Schwierigkeiten in jenen Fällen nach sich ziehen, 

in denen nur entweder Bet-reuung oder H i I fe ,benöt i gt wi rd. 

Es sind auch durchaus Fälle denkbar, in denen ein Aufwand 

auf nur einem dieser Gebiete erforderlich ist, ~er jedoch 

eine solche Höhe erreicht, daß sogar die Voraussetzun~en 

für die Stufe zwei vorliegen könnten. Daher sollte an dem 

einheitlichen'Betreuungsaufwand grundsätzlich festgehalten 

werden, zumal in dem nach Stunden gemessenen Betreuungs-

• 

---- ._---------_. ---~---_.-- ._--
__ ~fwand ohnedies wieder beide Elemente zusammenzurechnen 
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sind. Jedenfalls wäre aber für die Stufe 1 auch ein Mindest-

stundenaufwand vorzusehen. 

Abs. 3 wäre dann im Hinblick auf die K4nder anders 

zu fassen. 

Es wäre auch zu erwägen wenigstens die Zahl der 

Stufen von 7 auf 5 zu vermindern, wodurch ab 1.1.1997 die 

Zahl der Einstufungsverfahren vermindert werden könnte. 

Immerhin kommt das Pensionsgesetz in § 27 mit drei Stufen 

aus. Damit könnten die zum Anlaß eines Verfahrens führenden 

Fälle schon abstrakt vermindert werden. 

Auf jeden Fall müßte aber in das Gesetz eine 

Def i n i ti on aufgenommen werden, was unter Betreuung und' was 

unter Hilfe zu verstehen ist. Eine solche wird erst in den 

§§ 2 und 3 der Verordnung gegeben, müßte aber in das Gesetz 

aufgenommen werden, weil sonst im Zusammenhang mit der 

Verordnungsermächtigung des § 4 Abs. 5 eine Formaldelegation 

vorläge. Überdies müßte auch § 1 Abs. 2 der Verordnung in 

den Gesetzestext aufgenommen werden, jedoch wäre diese 

Einschränkung näher zu definieren. Es wird daher insbe­

sondere vorgeschlagen, für diesen Fall im § 4 nach Abs. 1 

drei weitere Absätze einzuschieben, in denen der Begriff der 

Betreuung und der Hilfe so definiert wird, wie dies in§ 2 

Abs. 1 und in § 3 Abs. 1 der Verordnung sowie bezüglich der 

Selbsthilfe äh~lich wie in § 1 Abs. 2 der Verordnung ge­

schieht, wobei in § 4 Abs. 5 des Gesetzes die ausdrückliche 

Ermächtigung der beispielsweisen Aufzählung derartiger Ver­

richtungen in der Verordnung aufgenommen werden könnte. 
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Damit wäre auch eine Überprüfung der Verordnung auf ihre 

Gesetzmäßigkeit möglich. 

§4 Abs. 5 ermächtigt auch nur durch Yerordnung 

verbindliche Pauschalwerte für den Zeitaufwand der Hilfs-

maßnahmen aufzustellen, während die Verordnung in § 7 einen 

verbindlichen Mindestbetreuungs- und Hilfsaufwand vorsieht 

und im § 3 Abs. 3 darüber hinaus - wenn auch unverbindliche 

_ Richtwerte für den Betreuungsaufwand festlegt. Beides ist 

durch die Verordnungsermächtigung nicht gedeckt. Die Wort­

folge "nähere Bestimmungen für die Beurteilung der Pflege­

bedürftigkeit" stellt eine unzulässige Formaldelegation dar. 

§ 4 Abs. 5 wäre daher weiter und konkreter zu fassen. 

In § 4 Abs 1 wäre der Ausdruck "ständig" aufzu-­

nehmen und in Beziehung zur Dauer von wenigstens sechs 

Monaten zu setzen. 

Die Wiederholung der - von Abs 1 abweichenden -

Definition der pflegebedürftigen Personen in allen sieben 

Stufen des Abs 2 könnte entfallen. Dieser Absatz könnte etwa 

viel kürzer lauten: 

"Pflegegeld gebührt pflegebedürftigen Personen 

je nach -Ausmaß der benötigten Betreuung und Hilfe und 

zwar in Höhe der Stufe 1: bei einem Ausmaß von ••• täglich 

oder durchschnittlich bis zu •.•••• Stunden monatlich; 

Stufe 2: mehr als zwei Stunden ~ •• usw." 

Zu § 4 Abs. 4: Der Entwurf geht faktisch davon 

aus, daß zwar ein bei den Sozialgerichten einklagbarer 

-· __ ·_---Allspr uch auf die Festste-±+u-ng,.o-aßPf-l-e-gebedürft i gke i t 
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vorliegt,besteht, ein solcher auf die Zuerkennung des 

Pflegegeldes nach einer bestimmten Stufe, aber bis 

31. Dezembet 1996 nicht besteht. Zunächst müßte· ein rechts­

kräftigesGerichtsurteil über die Pflegebedürftigkeit zu­

mindesteinen klagbaren Anspruch auf die Pflegestufe 1 be­

gründen, weil sonst das Gerichtsverfahren völlig bedeutungs­

los wäre. In der Novelle zu § 65 Abs. 1 Z 1 ASGG ist dies 

aber nicht vorgesehen. Darüber hinaus muß bezweifelt werden, 

ob es zulässig ist eine "Leistung, die selbst nach den Er­

läuterungen (vgl. S. 19) den "civii rights" zuzurechnen ist, 

der Höhe na~h bei Sätzen von S 2.500,-- bis S 20.000,--

ohne jede Oberprüfungsmöglichkeit durch eine Einrichtung mit 

Tribunalcharakter iSd Art. 6 MRK vier Jahre hindurch den 

Entscheidungsträgern in der Verwaltung zu überlassen. Selbst 

wenn es sich dabei um Leistungen ohne Rechtsanspruch 

handelt, bestehen gegen eine solche Konstruktion, die aus­

schließlich mit dem bestehenden Richtermangel begründet 

wird, erhebliche Bedenken. Der Entwurf versucht die Lösung 

in einer nebulosen Unterscheidung von "Anspruch", "Rechts­

anspruch" und "Pflegegelde ge~ührt", was aber nur zu einer 

Begriffsverwirrung führt. 

Zu § 7: Hier wäre auch die Anrechenbarkeit 
" . 

allfälliger landesgesetzlicher.Geldleistungen vorzusehen; zu 

erwägen wäre auch die Anrechnung von aus öffentlichen 

Mitteln erbrachten Sachleistungen. 

Zu § 8 Abs. 2: 

Oie Bestimmung, daß der Eintritt einer für die Er-
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höhung des Pflegegeldes maßgebenden Veränderung vom Antrag­

steller glaubhaft zu machen ist, ist mangels einer vor­

gesehenen Sanktion überflüssig. Anstelle dies!r Bestimmung 

wäre eine dem § 362 Abs. 2 letzter Satz ASVG entsprechende 

Bestimmung zweckmäßig~ wodurch auch vermieden würde, daß 

Anträge über den Grund des Anspruchs in kürzeren Abständen 

als einem Jahr ohne wesentliche Änderung des Gesundheits­

zustandes sachlich behandelt werden müßten. 

Zu § 8 Abs. 3 Z 1: Der dort verwendete Begriff 

"Mitt~ilung" ist im Zusamenhang mit dem Ausspruch der Ein-

stellung oder Herabsetzung des Pflegegeldes verfehlt, weil 

es sich dabei immer um einen Bescheid handelt. 

Zu § 8 Abs 3 Z 2: Die Erläuterungen stehen mit dem 

letzten Halbsatz nicht im Einklang, weil es -nach dem vorge­

sehenen Gesetzestext nicht darauf ankommt, wann die Änderung 

des Gesundheitszustandes eingetreten ist, sondern wann sie 

ärztlich eingestellt wurde (Datum des Gutachtens). 

Zu § 10: Da diese Bestimmung im wesentlichen dem 

§ 107 ASVG naChgebildet ist, wäre, es zweckmäßig, auch eine 

dem § 107 A~s. 2 lit. a ASVG entsprechende Bestimmung auf-

zunehmen~ Es ist nicht einzusehen, daß zwar zu Unrecht er-

brachte Versicherungsleistungen nach dem ASVG nicht mehr 
,. 

zurÜCkgefordert werden können, wenn der VersicherU~9sträger 

nach Kenntnis, daß die Leistung zu Unrecht erbracht wurde, 

nicht in angemessener Frist bescheidmäßig reagiert, während 

in Fällen des Pflegegeldes nur ~ie Verjä~rungsfrist zur An-
-----_._._---- _._--_____ en~ käme. Oberdie..s WÜrJ:le_n __ ~u_ . .u_nrecht geleistete Hilf-

.----~--_._-_.-- ~--.~!- ---_. __ ._-
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losenzuschüsse danach zufolge der übergangsbestimmungen 

anders behandelt als zu Unrecht bezahltes Pflegegeld. 

Im § 10 Abs 2 wäre ein Zeitraum von "~Dchstens 

drei Jahren" vorzusehen. 

Zu§ 11: Der Entwurf sieht keine bescheidmäßige 

Erledigung vor und spricht auch - anders als die Erläute­

rungen - nicht vom Ruhen des Pflegegeldanspruches. Damit 

würde eine Überprüfung durch das Sozialgericht selbst für 

die Zeit nach dem 31. Dezember 1996 verhindert. Ein be­

scheidmäßiger Ausspruch wäre daher vorzusehen~ 

Zu § 13: Auch hier wäre ein Ruhen des Pflegegel­

des vorzusehen, um eine Anfechtung der Entscheidung wenig­

stens nach dem 31. Dezember 1996 zu ermöglichen. Die Zu­

stimmung darf nicht in das Ermessen des Entscheidungs­

trägers gestellt werd~n, weil diese sonst etwa auch Per­

sonen im Sinn der §§ 500 ff ASVG verweigert werden könnte, 

was in Widerspruch zu § 503 Abs 1 ASVG stünde. 

Im Absatz 4 ist das Wort "offenkundig" überflüs­

sig und mißverständlich, weJI es offensichtlich nicht die 

Bedeutung von § 45 AVG und §'269 ZPO haben soll. 

Zu § 19: Hier ist völlig unklar, ob die Umwand­

lung d~s Pflegegeldes in Sachleistungen bescheidmäßi~ 

auszusprechen ist und ob dagegen wenigstens ab 1.1.1997 

ein Klagerecht besteht. 

Zum Wort "offenkundig" wird auf das zu § 13 Abs. 4 

Ausgeführte verwiesen. 

Zu den §§ 21 und 23: Oie Entwürfe sehen die 
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Erhaltung der bisherigen Entscheidungsträger vor. Dies ist 

nicht ganz verständlich. Seit längerer Zeit wird die 

Zusammenfassung der zahlreichen Sozialversicherungsträger . 
immer wieder erwogen, doch ist dies nicht zuletzt. auch an 

der materiellen Verschiedenheit der Regelungen in den ver­

schiedenen Systemen, die auch weitgehende Abweichungen be­

züglich des Beitragsaufkommens etc. mit sich bringen, ge­

scheitert. Das BPGG tritt mit demliel an, auf diesem Gebiet 

eine einheitliche Regelung für alle Systeme zu schaffen, 

wobei die Finanzierung zur Gänze (Ausnahme Unfallversiche­

rung) durch den Bund erfolgen soll. lediglich soweit es den 

Kompetenzbereich der länder betrifft (im Rahmen des Staats­

vertrages) haben sich die länder an der Finanzierung zu be­

teiligen. Die unmittelbar auf Grund des BPGG zu erbringenden 

leistungen werden (Ausnahme Unfallversicherung) vom Bund an 

die Sozi al versicherungsträger erstattet. In dieser Situation 

würde es sich anbieten, für diese Materie auf Bundesebene 

eine einheitliche Kompetenzregelung zu treffen und die 

Entscheidung bei einer Stelle (landesinvalidenämter) zusam­

menzufassen. Dies würde die Führung (bzw. Ausweitung oder 

Neuschaffung) von besonderen Abteilungen bei einer Vielzahl 

von Sozialversicherungsträger und anderen Stellen ersparen, 

ließe eine einheitliche VorganQsweise bereits im Vetwal­

tungsverfahren und damit bei gefestigter Entscheidungspraxis 

eine verminderte Inanspruchnahme der Gerichte im Rahmen der 

sukzessiven Kompetenz erwarten. Durch die Zvsammenfassung 

der Kompeterii-ber-elrier SteTIeKönnteelneoesondere 
1------

I' '-, ~ :; I , 
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Spezialisierung und damit raschere Entscheidung erreicht 

werden. Viel Verwaltungsaufwand (einschließlich der Rück­

verrechung mit dem Bund) wäre vermeidbar. Jedenfalls wäre . . 
aber vorzusehen, daß für alle Fälle im Verwaltungsverfahren 

dieselben Verfahrensbestimmungen zur Anwendung kämen. Es 

.erscheint nämlich wegen der nachfolgend gleichen Behandlung 

vor den Arbeits- und Sozialgerichten nicht zweckmäßig, daß 

im vorgeschalteten Verfahren tei1weise das AVG und teilweise 

die modifizierten Bestimmungen der §§ 354, 357 bis 368 ASVG 

zur Anwendung komm~n (§ 23 BPGG). Jedenfalls wären zur 

Vereinheitlichung der Rechtsstellung der Anspruchsberech­

tigten die Bestimmungen der §§ 367 Abs. 1 und 2 und 368 Abs. 

2 ASVG für die übrigen Entscheidungsträger sinngemäß anwend--
bar zu erklären. 

Zu § 24: Warum die Antragsteilung abweichend 

von § 361 Abs 4 ASVG geregelt werden soll, ist nicht er­

kennbar (Behörde anstelle Behörde der Allgemeinen staat­

lichen Verwaltung, ~onderregelung der Gemeinde nach ASVG) 

Oie Erläuterungen führen dazu nichts aus. Grund für die 

Regelung des ASVG war, daß hiedurch eine Gewähr für die 

Richtigkeit des Antragsdatums sichergestellt werden sollte. 

Our~h die Erweiterung der Stellen, bei denen der Antrag 

gestellt werden kann, wird die Obersichtlichkeit der dem 

Einzelnen zur Verfügung stehenden Anlaufsteilen keineswegs 

gefördert. Es sollte jedoch eine weitgehende Vereinheit­

lichung angestrebt werden. 
.'-
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Zu § 25: In den Erläuterungen wird darauf ver­

wiesen, daß die Säumnisfolgen erst nach erfolglosem Ablauf 

einer unter Androhung der Rechtsfolgen erteilten Frist aus-. 
gesprochen werden. Diese Voraussetzungen sind dem Gesetzes­

text nicht zu entnehmen und wären daher in diesen aufzu-

nehmen. 
In den Erläuterungen wäre auf Seite 33 statt der 

irreführenden Bezeichnung "Rechtszug" das Wort "Klage" zu 

verwenden. 

Bemerkungen zum Obergangsrecht: 

Art. I §§ 35 ff: Die größten Probleme-wird das 

vorgesehene Obergangsrecht aufwerfen. Der Entwurf sieht vor, 

die bisherigen pflegebezogenen leistungen mit Wirkung vom 

1. Jänner 1993 in ein Pflegegeld in der Höhe der Stufe 2 

umzuwandeln, wobei Be~ieher bisheriger leistungen innerhalb 

eines Jahres die Erhöhung beantragen können und über den 

Antrag wohl in der Regel (§ 37 Abs. 2) ohne neuerliche 

ärztliche Untersuchung entschieden wird. Der Entwurf enthält 

keine ausdrückliche Bestimmung, ob zwischen 1. Jänner 1993 

und 31. Dezember 1996 auch eine Herabsetzung auf Stufe 1 

möglich ist. Offensichtlich ist dies jedoch möglich und es 

würde auch eine Ungleichbehandlung gegenüber neuen Anträgen 

bedeuten, wenn dies nicht möglich wäre. Eine solche Herab­

setzung auf Stufe 1 wJre jedenfalls bis 31. Dezember 1996 

nicht mit Klage anfechtbar. Da der Entwurf aber für jede 

Änderung der Bezugsstufe naturgemäß eine Veränderung im 
.- - ------_._-

... 

.. 

1--__ ---A..l.üll.-kB.n cf .. uder"-Pflegebillr-f t i gkel-t vor au ss'e fz t-·TS--ä--Aos.--""3j, 
._--.-,"-~-~- -------- _.----~ .. ,,---_ .. _- -_. _._._~~~ 
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hätte der Pflegebedürftige auch ab 1. Jänner 1997 ohne 

Änderung seines Zustandes keine Möglichkeit, gegen die 

seinerzeitige Herabsetzung des Pflegegeldes das.50zial­

geri cht anzurufen. 'Dem könnte nur begegnet werden, indem 

nach diesem Zeitpunkt ein ausdrücklicher rückwirkender 

Bescheid erlassen werden muß oder die rückwirkende Anfech­

tung auch ohne einen solchen ermöglicht wird. Gleiches gilt 

aber auch für die vorerst nic~t anfechtbaren höheren Ein-, 

stufungen, wobei hier noch dazukommt, daß sie in der Regel 

ohne neuerliche Untersuchung erfolgen. Es muß daher in 

Anbetracht von rund 350.000 Pflegebedürftigen ab 

1. Jänner 1997 mit einer noch gar nicht absehbaren Zahl von 

Klagen gerechnet werden, die auch sechsstellige Ausmaße 

anneHmen könnte. 

Würde man aber auch nach dem 31. Dezember 1996 die 

in der Zwischenzeit festgesetzten Stufen nur bei einer Ver­

schlechterung des Zustandes anfechtbar machen, so würde dies 

jedenfalls für die Zeit nach dem 1~1.1997 eine so sc~wer­

wiegende Ungleichbehandlung völlig gleich pflegebedürftiger 

Personen bedeuten, daß eine Anfechtung bei~ Verfassungs­

gerichtshof als nahezu sicher vorausgesagt werden kann. Im 

übrigen würde auch dies den Anfall bei den Gerichten in 

kei,ner Weise vermindern, weil die Pflegebedürftigen jeden­

falls versuchen würden, eine Änderung der Einstufung zu 

erreichen und allenfalls die Anfechtung beim Verfassungsge­

richtshof durchzusetzen. Die im Entwurf prognostizierte Ver-
.. ;'" 

mehrung der anhängigen Verfahren um 10.000 jährlich, könnte 
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daher lediglich die nach Überprüfung aller in der Zwischen­

zeit festgesetzten Pflegegelder durch die Gerichte fortlau­

fenden Anträge auf neue Einschätzung oder überh.aupt auf Neu­

gewährung von Pflegegeld betreffen. Auch hier ka"nn nicht 

g~sagt werden, daß diese Zahl eine auch 'nur einigermaßen 

verläßliche Schätzung darstellt, denn bisher gab es im 

großen Bereich der Sozialversicherungsgesetze, die den weit 

überwiegenden Anteil an Pflegebedürftigen behandelten nur 

das "alles-oder-nichts-Prinzip", weshalb bereits zuerkannte 

Hilflosenzuschüsse die Gerichte nur beschäftigten, wenn der 

Hilflosenzuschuß entz6gen wurde. Da nunmehr Jedoch 7 Stufen 

vorgesehen sind, ist zu erwarten, daß ein großer Teil der 

Pflegegeldempfänger in regelmäßigen Abständen eine Erhöhung 

des Pflegegeldes anstreben wird. Ob daher die laufende 

Erhöhung nur 10.000 Sachen im Jahr betragen wird, muß 

ernstlich bezweifelt werden. 

Zu Art. I § 38: Es wäre zu bedenken, daß immer 

jene Fassung anzuwenden ist, die zum Zeitpunkt der 

Verwirklichung des maßgebenden Sachverhaltes in Kraft stand. 

Es könnte daher sein, daß in einem konkreten Fall nicht die 

zum 31.12.1992 geltende Fassung, sondern eine frühere 

Fass,ung der betreffenden Bundesgese'tze anzuwenden ist. 

Zur Änderung des ASGG: 

Zu Art. XVII Z 3: Hier wird auf die obigen Aus­

führungen zu Art. 1 § 4 und §§ 35 ff verwiesen. 

Im Sinne der Rechtssicherheit wär.e es zweckmäßiger 

.... 

'_,_, __ i m Gesetz bereits dIe endgü 1 t i ge -R'ege I u-ng --Vorzunehmen ;"d i e------" 

, , 
'; ! 
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für die Zwischenzeit vorgesehene Regelung aber i,n Form einer 

Obergangsbestimmung zu treffen. Damit könnten allfällige 

verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Vorläufige Regelung 

abgeschwächt werden. 

Zu Art. XVII Z 6: Oie Anfügung ist unrichtig, weil 

sich die Z 6 bis 8 auf § 129 B-KUVG beziehen. § 28 BPGG hat 

keine Ziffern. Oie Anfügung müßte daher nach den Z 6 bis 8 

erfolgen. 

Zu Art. XVII Z 10: Der dem § 82 Abs. 5 ASGG 

anzufügende Satz ist sprachlich verfehlt, weil das 

Leistungsbegehren nicht auf Invalidität etc, sondern nur auf 

die entsprechende Pension gerichtet ist. In fast allen 

Fällen werden solche Begehren auch nur deshalb abgewiesen, 

weil .Invalidität nicht vorliegt. In solchen Fällen wäre die 

amtswegige Entscheidung über ein Eventualbegehren ein 

überflüssiger Mehraufwand. 

Zu Art. XVIII: Unklar ist, wann das BPGG in Kraft 

tritt, sofern der Staatsvertrag mit den Ländern am 1.1.1993 

noch nicht in Kraft getreten ist. Nach der derzeitigen 

Formulierung würde bei einem späteren Inkrafttreten des 

Staatsvertrages die im Art. XVIII enthaltene Bedingung nicht 

erfüllt sein, und das BPGG dahe~ überhaupt nicht in K~aft 

treten. 

Zur Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales: 

Vorweg ist zu ~edenken, d~ß einige bestimmungen 

der Verordnung durch die Ermächtigung des Art. I § 4 Abs. 5 
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BPGG nicht gedeckt sind. Es wird daher neuerlich angeregt, 

zumindestens die §§ 1 Abs. 2, 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 aber auch 

§ 2 Abs. 2 sowie die §§ 5 und 6 in das Gesetz aufzunehmen. 

Zu § 8: Gegen diese Bestimmung bestehen 4ür das 

gerichtliche Verfahren aus dem Grund der Gesetzwidrigkeit 

Bedenken, weil hiedurch gegen das Beweisrecht der 

Zivilprozeßordnung verstoßen wird. 

.. . * \11 . ... 
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